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§ 1 Zahlungspflicht 

Teilnehmer an Veranstaltungen der VHS der Stadt Lünen sind verpflichtet, Entgelte 
nach den Bestimmungen dieser Entgeltordnung zu entrichten. 

§ 2 Höhe der Entgelte 

1. Für die Teilnahme an den Kursen der Volkshochschule wird in der Regel ein Teil
nehmerentgelt von 2,50 Euro je Unterrichtsstunde erhoben, für Einzelveranstaltun
gen (Vorträge u.ä.) beträgt das Teilnehmerentgelt mindestens 5,00 Euro. Über Ab
weichungen vom regelmäßigen Teilnehmerentgelt entscheidet die VHS Leitung. 

2. Für Veranstaltungen mit besonderem Nachfragewert und/oder höherem Kostenauf
wand kann das Teilnehmerentgelt gemäß Abs. 1 überschritten werden. 

3. Besonders förderungswürdige Veranstaltungen können ermäßigt bzw. unentgeltlich 
durchgeführt werden. 

4. Empfänger von Leistungen nach SGB III (Arbeitslosengeld I), SGB II (Arbeitslosengeld 
II) oder Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe) erhalten gegen Nachweis eine Ermäßi
gung von 50 %.Die Ermäßigung gilt nur für den Bereich der beruflichen, der ab
schluss  und personenbezogenen Bildung sowie der Gesundheitsbildung. Die Ermä
ßigung gilt nicht für Angebote aus dem Kreativ  oder Freizeitbereich und nicht für 
Sachkosten und besonders ausgewiesene Kurse/Veranstaltungen. 

§ 3 Fälligkeit 

1. Teilnehmerentgelte sind mit der Anmeldung zu einem Kurs fällig; bei Teilnahme am 
Lastschriftverfahren mit dem zweiten Kurstag. Die Entgelte für Wochenkurse und 
Wochenendkurse sind eine Woche vor Beginn des Kurses fällig. 

2. Sie sind jeweils in voller Höhe für den gesamten Kurs zu entrichten. Über Ausnah
men entscheidet die VHS Leitung. 

§ 4 Erstattung, Rücktritt 

1. Für Kurse, die wegen zu geringer Beteilung ausfallen bzw. von der VHS abgesagt 
werden, werden die Teilnehmerentgelte erstattet; evtl. erteilte Abbuchungsermäch
tigungen verlieren ihre Gültigkeit. 

2. Eine Erstattung des Entgelts bei Rücktritt durch den Teilnehmer kann nur erfolgen, 
wenn der Rücktritt innerhalb einer Frist bis zu zwei Tagen nach dem ersten Kurster
min gegenüber der VHS erklärt wurde.  
Von Wochenendkursen und Kursen unter fünf Unterrichtstagen kann nur bis zu ei
ner Woche vor Beginn der Veranstaltung zurückgetreten werden. 

§ 5 Inkrafttreten 

Diese Entgeltordnung tritt am 01. August 2007 in Kraft. 


